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Stadt Schongau 

 

 

Beschlussvorlage 
I/1/464/2021 

Sachgebiet 

Geschäftsleitung 

Sachbearbeiter 

Frau Schade 

Beratung  Behandlung Zuständigkeit 

Stadtrat 06.07.2021 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Stadt Schongau; Erlass einer Verordnung über die Parkgebühren in der Stadt 
Schongau; Beschluss 
 
Anlagen: 

2021-06-28_Verordnung über die Parkgebühren 

 
Sachverhalt: 
 
In der Bau- und Umweltausschusssitzung am 11.05.2021 wurde beschlossen, eine 
Parkraumbewirtschaftung am Parkplatz zum Lido und am Wanderparkplatz an der Staustufe 
einzuführen. Hintergrund der nun angedachten Parkraumbewirtschaftung ist die kritische 
Parksituation am Lido insbesondere in den Sommermonaten. Während teilweise Rettungswege 
nicht freigehalten werden und keine Kontrolle der parkenden Fahrzeuge stattfindet, hat der PKW-
Verkehr in den letzten Jahren stark zugenommen. Durch die Parkraumbewirtschaftung und die 
Schaffung von Halteverbotszonen soll eine Lenkungswirkung für den PKW-Verkehr entstehen. 
 
Die Höhe der Parkgebühren sowie die Parkdauer und die Parkzeit wurden in der Sitzung des Bau- 
und Umweltausschusses vom 22.06.2021 vorberaten. Dabei hat der Bau- und Umweltausschuss 
folgende Beschlussempfehlung an den Stadtrat ausgesprochen: 
 
„Der Bau-und Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat der Stadt Schongau, die vorgestellte 
Gebührenregelung für den Parkraum an der Lechuferstraße im Bereich Lido in Form einer 
Gebührensatzung zu beschließen. 
Im Wesentlichen erfolgt die Parkraumbewirtschaftung zwischen dem 15.05. und dem 15.09. eines 
Jahres. Es wird eine Parkgebühr von 2 Euro pro Stunde für PKW erhoben. Für eine Parkdauer von 
vier Stunden und darüber bzw. ein Tagesticket fallen maximale Kosten in Höhe von 8 Euro an.“ 
 
Diese Beschlussempfehlung wurde der beiliegenden Verordnung über die Parkgebühren der Stadt 
Schongau zugrunde gelegt. 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Schongau beschließt, den vorgelegten Entwurf der Verordnung über die 
Parkgebühren in der Stadt Schongau in Kraft zu setzen. Er ermächtigt den Ersten Bürgermeister 
die Verordnung auszufertigen und ortsüblich bekannt zu machen. 
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